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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Magdeburger Kultureinrichtungen 

 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
in seiner Stadtratssitzung am 8.6.2017 fasste der Stadtrat einen Beschluss über die 
„Anpassung der Zuwendungen (Sach- und Personalkosten) für Kulturelle Einrichtungen in        
freier Trägerschaft“ (Beschluss-Nr. 1445-042(VI)17). 
In der Debatte verwies der Vorsitzende des Finanz- und Grundstücksausschusses, Stadtrat 
Stern, „auf die Diskussion im Ausschuss und den Bericht des Landesrechnungshofes. Er 
merkt an, dass eine Qualitätsverbesserung erforderlich ist und bittet darum, eine 
Wirtschaftslichkeitsbetrachtung vorzunehmen. Er bittet weiterhin darum, dass die 
Einrichtungen vor der Haushaltsberatung 2018 ihre Einnahmesituation darlegen.“   
(Niederschrift der Stadtratssitzung vom 8.6.2017) 
 
Ich frage Sie: 
1. Ist Ihnen der erwähnte Bericht des Landesrechnungshofes bekannt? 
2. Ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der im Beschluss-Nr. 1445-042(VI)17 erwähnten 

Vereine Bestandteil des Beschlusses? Auf welcher Grundlage wird die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gefordert? 

3. Von welchen im Beschluss erwähnten Vereinen wird eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
verlangt?  

4. Welche weiteren Vereine müssen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nachweisen, um 
eine Förderung durch die Landeshauptstadt  Magdeburg zu erhalten? 

5. Werden die Kosten für die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers von der 
Landeshauptstadt Magdeburg übernommen? 

6. Was verstehen Sie unter "wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Kultureinrichtung"? 
7. Ist es die Aufgabe von Ausschussvorsitzenden, Ausführungsbestimmungen zu 

Beschlüssen zu erlassen bzw. gelten Redebeiträge als Festlegungen zu Beschlüssen? 
8. Sind Sie der Meinung, dass Magdeburger Kultureinrichtungen der Qualitätsverbesserung 

bedürfen?  Wenn ja, welche Einrichtungen wären betroffen und in welchen Bereichen 
wäre eine Qualitätssteigerung anzustreben? 

9. Sind Sie der Auffassung, dass Kultureinrichtungen, welche der Allgemeinheit zugänglich 
sein sollen, wirtschaftlich betrieben werden können? 

 
Ich bitte um eine ausführliche schriftliche Antwort. 
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